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Anordnung
über Eigenleistungen der volkseigenen Betriebe 

zur Erweiterung und Erhaltung der Grundmittel.
Vom 23. August 1961

Für die Bewertung, Abrechnung und Aktivierung 
der von Betrieben der volkseigenen Wirtschaft erbrach
ten Eigenleistungen für Maßnahmen zur Erweiterung 
und Erhaltung der Grundmittel wird im Einvernehmen 
mit den Leitern der zuständigen Organe des zentralen 
Staatsapparates folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Eigenleistungen von Betrieben der volkseigenen 

Wirtschaft im Sinne dieser Anordnung sind Erzeug
nisse oder Leistungen, die

a) zur Durchführung von Maßnahmen zur Erweite
rung von Grundmitteln,

b) zur Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung 
von Grundmitteln,

c) zur Unterstützung der Einführung der neuen 
Technik und der Verbesserung der Rentabilität 
(soweit diese Maßnahmen zur Aktivierung in der 
Grundmittelsphäre' führen)

hergestellt oder erbracht werden. Das gilt unabhängig 
davon, ob die Finanzierung aus planmäßigen Investi
tionsmitteln, aus sonstigen Fonds der volkseigenen Be
triebe bzw. der örtlichen Organe oder aus Krediten 
erfolgt.

(2) Allen diesen Eigenleistungen müssen ordnungs
gemäße Werkaufträge (Arbeitsaufträge) zugrunde liegen.

§ 2
(1) Eigenleistungen nach § 1 Abs. 1 sind grundsätzlich 

zu Industrieabgabepreisen zu bewerten, abzurechnen 
und zu aktivieren.

(2) Soweit für solche Erzeugnisse oder Leistungen 
Preisverordnungen bzw. Preisanordnungen oder Preis
bewilligungen bestehen, hat die Bewertung, Abrech
nung und Aktivierung der Eigenleistungen zu den sich 
hieraus ergebenden Industrieabgabepreisen zu erfolgen. 
Dies gilt ohne Rücksicht darauf* ob die Erzeugnisse 
üblicherweise zum Verkauf bestimmt sind oder-nicht.

(3) Differenzbeträge zwischen den tatsächlichen Pro
duktionsselbstkosten und dem Betriebspreis sind über 
das Betriebsergebnis abzurechnen.

(4) Die sich ergebenden Gewinne sind zu planen.

(5) Die Planung von Verlusten ist zulässig, wenn
a) die Verluste bei einer Warenproduktion ent

stehen, die als betriebstypische Hauptproduktion 
des Betriebes gilt, oder

b) in .Ausnahmefällen eine ausdrückliche Zustimmung 
des Leiters des übergeordneten Organs erteilt 
worden ist.

In allen anderen Fällen dürfen Verluste grundsätzlich 
weder geplant noch eliminiert werden.

§ 3
(1) Erzeugnisse oder Leistungen, für die keine Preis

verordnungen bzw. Preisanordnungen oder Preis
bewilligungen bestehen, sind zu Ist-Produktionsselbst
kosten zuzüglich 3 •/• Gewinn (bezogen auf die Produk
tionsselbstkosten) zuzüglich Produktions- bzw. Dienst
leistungsabgabe gemäß der im § 5 Abs. 3 vorgesehenen 
Höhe zu bewerten, abzurechnen und zu aktivieren.

(2) Soweit für einzelne Industriezweige auf Grund 
bestehender Brancherichtlinien oder im Einvernehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen auf Grund beson
derer Festlegungen die Bewertung zu Planproduktions
selbstkosten oder zu Ist-Grundkosten plus Plangemein
kosten zu erfolgen hat, ist die Bewertung, Abrechnung 
und Aktivierung der Eigenleistungen zu diesen Kosten 
zuzüglich 3 % Gewinn zuzüglich Produktions- bzw. 
Dienstleistungsabgabe nach § 5 Abs. 3 vorzunehmen.

(3) Beim Ober-, Hoch- und Brückenbau im Bereich 
der Hauptverwaltung Bahnanlagen der Deutschen 
Reichsbahn sind Eigenleistungen zur Erhaltung der 
Grundmittel zu Ist-Produktionsselbstkosten zu bewer
ten, abzurechnen und zu aktivieren. Dies gilt auch 
dann, wenn hier Preisverordnungen bzw. Preisanord
nungen oder- Preisbewilligungen bestehen.


